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Kinder geboren, von welchen jedoch 4 ihm frühe ins Jenseits

vorangingen, während die übrigen drei mit einer blühenden

Schaar von Großkindern und Urenkeln mit Recht sein

Stolz und seine Freude waren. Die vorwiegende merkan-

tilische Thätigkeit seiner Söhne diente zwar länger als
Abwehr derselben gegen Beamtungen, das Amt aber suchte sie

und die Landsgemeinde beförderte den Einen als einen

würdigen Nachfolger des Vaters zum Standeshaupte. Dem
greisen Ehepaare war noch die Freude beschieden, gesund und

munter im Kreise ihrer Familie am 25. September,1854
die goldene Hochzeit zu feiern, liebend und geliebt, wie einst

in den Tagen der Jugend.
Nach einem schönen Leben war dem edeln Greisen auch

ein schönes Sterben beschieden. Nur wenige Tage lag er,
an schmerzloser Krankheit leidend, darnieder, und verschied

am 23. April 1855 im Altcr von 70 Jahren, 6 Monaten
und 43 Tagen. Seinem gemeinnützigen Wirken setzte er noch
die Krone auf durch ein Vermächtnifs von 10,000 Franken
zu Gunsten seiner Bürgergemeinde Herisau.

Mit Necht wählte sein würdiger Leichenredner den Tert
(Spr. Sal. 1», 7): „Das Gedächtniss der Gerechten bleibet
im Segen" und sehr passeud steht auf feinem Leichenfteine
geschrieben: „Selig sind die Todten, die in dem Herrn
sterben; ja der Geist spricht: dass sie ruhen von ihrer Arbeit
und ihre Werke folgen ibnen nach."

Nachtrag.
Der Abhandlung über den „Hülfsverein für

Unterstützung der Armen in Gais" (Seite 127—135) ist noch

nachzutragen, dass schon im Jahre 1847 daselbst ein
Hülfsverein, vom 7. Jänner bis 25. Juli, bestanden hat, der
demjenigen von 1855 zur Grundlage diente. Die damaligen
freiwilligen Beiträge beliefen sich auf die Summe von 1119 fl.
38 kr., die Anzahl der verkauften Brode auf 4295 Pfd. und
die der zur Hälfte vergüteten Maß Milch auf 20,277.


	Nachtrag

